
Genehmigungsverfahrens Hähnchenmaststall Vettweiß 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

des Kreises Düren  

63/1-7.1-01/08-Rie 
  

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb einer 

Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel mit mehr als 40.000 Mastgeflügelplätzen (Hähnchenmaststall) 

der Freiherr von Geyrsche Verwaltung, Amandusstraße 11, 52391 Vettweiß wird unter Bezugnahme auf meine 

öffentliche Bekanntmachung vom 01.07.2008 mit dem gleichen Aktenzeichen wird folgendes bekannt gegeben: 

  

Die Auslegung des Antrags und der Antragsunterlagen an den gesetzlich bedingten Auslegungsorten 

            Kreis Düren, Der Landrat 
Bismarckstraße 16 
52351 Düren 
Haus B, Zimmer 514, 
  

der 

Gemeinde Vettweiß, Der Bürgermeister 
Gereonstraße 14 
52391 Vettweiß, Zimmer 3 

  
            und der 

            Stadt Erftstadt, Der Bürgermeister 
Holzdamm 10 (Rathaus Liblar) 
50374 Erftstadt, Zimmer 323 

  

wird mit Zustimmung der Antragstellerin über den gesetzlich vorgegebenen Zeitraum hinaus auf freiwilliger Grundlage bis 

zum 28.08.2008 verlängert. 

  

Die Zeiten für die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen bleiben gegenüber meiner o.a. öffentlichen Bekanntmachung 

unverändert. 

  

Mit dem über das gesetzliche Maß hinausgehenden Auslegungszeitraum ist keine Verlängerung der 
Einwendungsfrist verbunden. Diese endet weiterhin am 28.08.2008. 
Einwendungen gegen das Vorhaben können weiterhin nur bei den drei vorstehend genannten Behörden 
erhoben werden. 
  

In Abstimmung mit der Gemeinde Nörvenich und der Stadt Zülpich wird die dort außerhalb einer gesetzlichen Notwendigkeit 

durchgeführte Auslegung des Antrags und der Unterlagen ebenfalls bis zu diesem Zeitraum verlängert. 

  

In den genannten Kommunen erfolgt die Auslegung an folgenden Stellen: 

  

Gemeinde Nörvenich 
Rathaus 
Rathausstraße 2, 
Zimmer 63, 
52388 Nörvenich 
  

und 

Stadt Zülpich 
Rathaus 
Markt 21, 
II. OG, Zimmer 206. 
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Die Zeiten für die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen bleiben gegenüber den Veröffentlichung in den Amtsblättern der 

beiden Kommunen unverändert. 

  

Düren, den 08.07.2008 

In Vertretung 

  

  

(Beyß, Kreisdirektor) 
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